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Erläuterungen: 
 
Der Bebauungsplan "Gewerbegebiet Längefeld III mit neuer Zufahrt" soll als Satzung 
beschlossen werden. Nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind aus ar-
tenschutzrechtlichen Gründen für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen wild le-
bender Tierarten Kompensationsmaßnahmen erforderlich. Die durchzuführenden 
Maßnahmen  liegen teilweise außerhalb des Geltungsbereiches der geplanten Be-
bauung und sollen deshalb durch den beigefügten Vertrag mit dem Land Baden-
Württemberg gesichert werden. Im Wesentlichen erstreckt sich die vertragliche Ver-
einbarung auf folgende Punkte: 
 
1. Verpflichtung der Stadt zur Herstellung und Erhaltung der nach dem Umweltbe-

richt erforderlichen Maßnahmen. 
2. Verpflichtung des Landes, die Ausführung der Maßnahmen als vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen anzuerkennen. 
 
Auf den beigefügten Vertrag wird verwiesen. Nähere Erläuterungen können in der 
Sitzung gegeben werden. 
 
 
Beschlussvorschlag: Dem beigefügten Vertrag über vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahmen zum Bebauungsplan "Gewerbe-
gebiet Längefeld III mit neuer Zufahrt" wird zuge-
stimmt. 
 

 
 
Beratung: 
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